
Im Amtsblatt Nr. 15 vom 15.04.2014 sind
aufgrund eines Softwareproblemes in den
Ausdruckexemplaren Darstellungsfehler
aufgetreten. Aus diesem Grund wird die
Bekanntmachung hiermit wiederholt. 

Bebauungspläne
werden rechtskräftig:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung am 19.03.2014 folgende
Beschlüsse gefasst:

I 1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 378/III - in Textform - vereinfach-
tes Verfahren gemäß § 13 Bauge-
setzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Nord, Stadtteil Eicken,
Gebiet südlich der Siemensstraße
und Süchtelner Straße, westlich der
Alsstraße, nördlich der Künkelstraße
(siehe Abbildung)

„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund
der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buch -
stabe f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Juli  1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564),
und der §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548):

1. Gemäß §§ 3 Abs. 2 Satz 4 und 4
Abs. 2 BauGB: ... ..

2. Die vorliegende 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 378/III - in
Textform - (Deckblatt zum Bebau-
ungsplan Nr. 378/III) gemäß § 10
BauGB als Satzung;
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3. den Bebauungsplan Nr. 378/III
aufzuheben, soweit er durch die
1. Änderung des Bebauungs -
planes Nr. 378/III - in Textform -
betroffen ist;

4. die vorliegende Begründung, die
gemäß § 9 Absatz 8 BauGB der 1.
Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 378/III - in Textform -  bei -
gefügt wird.“

II Bebauungsplan Nr. 705/N, Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung ge -
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Stadtbezirk Nord - Gladbach, Gebiet
zwischen Krichelstraße und Abtei-
straße (siehe Abbildung)

„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund
 der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buch -
stabe f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Juli  1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564),
und der §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des
Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548):

1. Gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1
BauGB: ... ..

2. Gemäß §§ 3 Abs. 2 Satz 4 und 4
Abs. 2 BauGB: ... ..

3. Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB: ... ..

4. Den vorliegenden Bebauungsplan
Nr. 705/N gemäß § 10 BauGB als
Satzung;

5. den Durchführungsplan M Nr. 18
und den Bebauungsplan M Nr. 343
aufzuheben, soweit diese durch
das Gebiet des Bebauungsplanes
Nr. 705/N betroffen werden;

6. die vorliegende Begründung, die
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Be-
bauungsplan Nr. 705/N beigefügt
wird;

7. die Verwaltung zu beauftragen,
den wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Mönchengladbach
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB
im Wege der Berichtigung anzu-
passen.“

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB werden die
Beschlüsse des Rates hiermit ortsüblich
bekannt gemacht.

Vom Tage der Ver öffentlichung dieser Be-
kanntmachung ab werden die Pläne zu-
sammen mit den Begründungen im Fach-
bereich Stadt entwicklung und Planung,

Rathaus Rheydt, Eingang G, III. Oberge-
schoss, Zimmer 3040, zu jedermanns Ein-
sicht, während der Dienststunden; und
zwar  

vormittags:
Montag bis Freitag
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

nachmittags:
Montag bis Mittwoch
von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

bereitgehalten. Jedermann kann über den
Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I
S. 1548) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB: 

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in den
§§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruches dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird.“ 

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I
S. 1548) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.

1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung
der  Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachver-
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halts geltend gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Feh-
ler nach § 214 Abs. 2a beachtlich
sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV. NRW. S. 666); zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 01. Oktober
2013 (GV. NRW. S. 564):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache

bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Mit dieser Bekanntmachung treten die
1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 378/III  – in Textform und der
Bebauungsplan Nr. 705/N gemäß § 10
BauGB in Kraft.

Mönchengladbach, den 24.03.2014 

Norbert Bude 
Oberbürgermeister
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